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Abstract: Die Verarbeitung von sensiblen und strafrechtsbezogenen Daten ist gemäß DSRL und DSGVO
außerhalb des Medienprivilegs nur unter besonders restriktiven Voraussetzungen zulässig. Da-
durch kann es zu einem Konflikt des Schutzes personenbezogener Daten mit dem Recht auf
Freiheit der Meinungsäußerung und Information kommen. Dieser Konflikt wird anhand aus-
gewählter Vorlagefragen der EuGH Rechtssache C-136/17 zur Verarbeitung von besonderen
Kategorien personenbezogener Daten durch Suchmaschinen näher untersucht und eine grund-
rechtskonforme Auslegung des Art 8 Abs. 2 lit. e DSRL vorgestellt. Die österreichische Rechts-
lage wird gesondert beachtet.

1. Einleitung
Sowohl die Datenschutzrichtlinie (DSRL) als auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sehen zu-
sätzlich zu den Vorschriften für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten gesonder-
te Vorschriften für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten vor. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse
oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verar-
beitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist
(grundsätzlich) untersagt.1 Diese «sensiblen Daten»2 dürfen nur auf Grundlage von besonders strikten Erlaub-
nistatbeständen verarbeitet werden.3 Zudem unterliegt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten besonderen Voraussetzungen.4

Im vorliegenden Artikel soll die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß DSRL
und DSGVO sowie gemäß Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) und Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018
(DSG 2018) genauer untersucht werden. Aktuell hat die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-

1 Art. 9 Abs. 1 VO (EU) 2016/679; Art. 8 Abs. 1 RL 95/46/EG. Genetische und biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung
einer natürlichen Person waren in der DSRL nicht gesondert aufgezählt, fielen aber auch bisher als Daten über die Gesundheit unter
die besonderen Kategorien personenbezogener Daten.

2 § 4 Z 2 DSG 2000; vgl. auch ErwGr 34 und 70 zu RL 95/46/EG sowie ErwGr 10 zu VO (EU) 2016/679.
3 Art. 8 Abs. 2 und 3 RL 95/46/EG; Art. 9 Abs. 2 und 3 VO (EU) 2016/679.
4 Art. 8 Abs. 5 RL 95/46/EG; Art. 10 VO (EU) 2016/679.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
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gener Daten neue Aufmerksamkeit erlangt, weil der französische Conseil d’État dem EuGH mehrere Fragen
bezüglich der Verarbeitung sensibler und strafrechtsbezogener Daten durch Suchmaschinen zur Vorabentschei-
dung vorlegte.5 Im Folgenden sollen ausgewählte Aspekte der Vorlagefragen näher betrachtet werden und
insbesondere die Problematik der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten außerhalb
des Medienprivilegs untersucht werden.6 Die Vorlagefragen sind in einer entmediatisierten Welt, in der sich
Personen über das Internet direkt an eine potenziell unbegrenzte Anzahl von Personen wenden können, über
die Anwendung auf Suchmaschinen hinaus relevant. Denn der EuGH hat zwar in der Rechtssache Satamedia
ausgesprochen, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten allein zu journalistische Zwecken erfolgt,
wenn sie ausschließlich zum Ziel hat, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbrei-
ten.7 Das Medienprivileg betrifft aber nicht jede Meinungsäußerung, da zumindest eine gewisse redaktionelle
Tätigkeit des Verantwortlichen verlangt sein wird.8

2. Die EuGH Rechtssache C-136/17 G.C. u.a./CNIL
2.1. Ausgangslage
Der EuGH entschied in der Rechtssache C-131/12 Google Spain9, dass die DSRL sowohl sachlich, als auch
räumlich auf die Tätigkeit einer Suchmaschine anwendbar ist. Der Suchmaschinenanbieter kann dazu ver-
pflichtet werden, Links aus der Ergebnisliste seiner Suchmaschine zu entfernen, die im Anschluss an eine
Suche anhand des Namens einer natürlichen Person angezeigt werden, wenn die Rechte der betroffenen Per-
son auf Privatsphäre und Schutz der personenbezogenen Daten gegenüber dem Recht der Allgemeinheit am
Zugang zu der Information überwiegen. Die Entfernung der Links kann unabhängig davon angeordnet werden,
ob die Informationen auch auf der Ursprungswebseite zu löschen sind und gegebenenfalls auch dann, wenn
ihre Veröffentlichung auf der Webseite als solche rechtmäßig ist.
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten durch Suchmaschi-
nenanbieter, die Gegenstand der EuGH Rechtssache C-136/17 ist, betrifft eine Problematik, die bereits seit
den Schlussanträgen von Generalanwalt Jääskinen in der Rechtssache Google Spain bekannt ist. Generalan-
walt Jääskinen ging davon aus, dass der Suchmaschinenanbieter nicht «für die Verarbeitung Verantwortlicher»
sei, weil er weder rechtlich noch tatsächlich die in den Art. 6, 7 und 8 DSRL vorgesehenen Pflichten erfüllen
könne. Er argumentierte, dass insbesondere die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten automatisch rechtswidrig wäre, sofern nicht die strengen Voraussetzungen für deren Verarbeitung erfüllt
seien.10 Generalanwalt Jääskinen lehnte einen Anspruch auf Entfernung von Links aus der Ergebnisliste einer
Suchmaschine u.a. mit der Begründung ab, dass andernfalls Rechte wie die Freiheit der Meinungsäußerung
und die Informationsfreiheit «geopfert» würden11, setzte sich mit dieser Ansicht aber nicht durch.
Der EuGH ging im Google Spain Urteil nicht gesondert auf die Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten durch den Suchmaschinenanbieter ein. Die Artikel 29-Datenschutzgruppe und Googles

5 Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d’État, eingereicht am 15. März 2017 – G. C., A. F., B. H., E.D./Commission nationale de
l’informatique et de libertés (CNIL). EuGH Rechtssache C-136/17.

6 Auf die französische Rechtslage wird nicht gesondert eingegangen (vgl. https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-
modifiee [alle Websiten zuletzt abgerufen im Januar 2018]).

7 EuGH 16. Dezember 2008, C-73/07Satamedia. Der Begriff Journalismus ist auch gemäß DSGVO weit auszulegen (ErwGr 153 zur
DSGVO).

8 Vgl. T, Die Trias von § 16 ABGB, § 78 UrhG und Datenschutz, in Jahnel (Hrsg) Jahrbuch Datenschutzrecht 2015, 49 (72);
vgl. auch S/S, Suchmaschinen und das datenschutzrechtliche Medienprivileg, in DuD 9/2015, 606 ff. Das Ur-
teil Google Spain kann als Abkehr von der weiten Auslegung in der Rs. Satamedia verstanden werden, da dem Suchmaschinenan-
bieter nicht das Medienprivileg gewährt wurde.

9 EuGH 13. Mai 2014, C-131/12Google Spain.
10 Schlussanträge des GA J, 25. Juni 2013, Rs. C-131/12Google Spain, Rz 90.
11 Schlussanträge des GA J, 25. Juni 2013, Rs. C-131/12Google Spain, Rz 133.

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B136%3B17%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2017%2F0136%2FP&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-136%252F17&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=619339
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B136%3B17%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2017%2F0136%2FP&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-136%252F17&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B73%3B7%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2007%2F0073%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-73%252F07&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173


Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Expertenbeirat12 nahmen übereinstimmend an, dass das Vorliegen von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten auf der Ursprungswebseite bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen sei und eher für eine
Entfernung der Links spreche.13 Eine Differenzierung in Hinblick auf den Normgehalt des Art. 8 DSRL er-
folgte – ohne nähere Begründung – nicht. In der zum Google Spain Urteil ergangenen Literatur wurde die
Frage nach der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten zumeist entweder ausgelassen
oder zumindest offengelassen.14

2.2. Verantwortlichkeit für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten

Der EuGH urteilte in der Rechtssache Google Spain, dass der Suchmaschinenbetreiber über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung im Rahmen seiner Tätigkeit entscheidet und somit als «für die Verarbeitung Verant-
wortlicher» anzusehen ist.15 Die Verarbeitung des Suchmaschinenanbieters fällt nicht unter das Medienprivi-
leg.16 Der EuGH führte aber auch aus, dass der Suchmaschinenbetreiber «in seinem Verantwortungsbereich im
Rahmen seiner Befugnisse und Möglichkeiten» die Einhaltung der DSRL zu gewährleisten habe.17 Der Con-
seil d’État möchte daher wissen, ob Art. 8 Abs. 1 und 5 DSRL, die die Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten regeln, in Anbetracht «des speziellen Verantwortungsbereichs, der speziellen Befug-
nisse und der speziellen Möglichkeiten des Betreibers einer Suchmaschine» auf einen Suchmaschinenbetreiber
anwendbar sind.
Google könnte – ähnlich zu ihrer Argumentation in der Rechtssache Google Spain – vorbringen, dass im
Rahmen der Möglichkeiten der Suchmaschine nicht zwischen der Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten und der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten unterschieden werden könne. Im
Urteil Google Spain entschied der EuGH allerdings, dass es nicht darauf ankommt, ob der Suchmaschinenbe-
treiber zwischen nicht-personenbezogenen und personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung unterscheiden
kann. Die DSRL ist anwendbar, wenn auch personenbezogene Daten verarbeitet werden.18 Ob der Suchma-
schinenanbieter subjektiv zwischen personenbezogenen und nicht-personenbezogenen Daten bei der Verarbei-
tung unterscheiden kann ist daher unerheblich. Es wäre konsequent, wenn der EuGH auch die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten nicht von subjektiven Elementen abhängig macht.
Wie Dammann/Simitis richtigerweise feststellen, kann die Sensibilität («Sensitivität») von Daten niemals abs-
trakt anhand einzelner Daten definiert werden, sondern immer nur konkret mit Hilfe des je spezifischen Verar-
beitungszusammenhangs.19 Ob der Verwendungszusammenhang bei der Verarbeitung von Daten durch Such-
maschinen sensibel ist, hängt wesentlich von der Verarbeitung der Information auf der Ursprungswebseite ab.
Der EuGH stellte in der Rechtssache Google Spain allerdings klar, dass die Verarbeitung der Suchmaschine
zusätzlich zu derjenigen eines Websitebetreibers erfolgt und zur weltweiten Verbreitung personenbezogener
Daten beiträgt, wodurch die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und des Schutzes personenbezogener

12 Google setzte einen Beirat aus Experten ein, der Google dabei unterstützen sollte, Kriterien zur Abwägung der
Interessen sowie ein passendes Verfahren zur Umsetzung des Google Spain Urteils zu finden. Ergebnisbericht:
F u.a., The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten (6. Februar 2015). Abrufbar unter
https://static.googleusercontent.com/media/archive.google.com/de//advisorycouncil/advisement/advisory-report.pdf.

13 Art. 29-Datenschutzgruppe, 26. November 2014, WP 225, Leitlinien für die Umsetzung des Urteils EuGH C-131/12, 21 f.; F
u.a., The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten (6. Februar 2015), 10.

14 Erwähnt wird die Problematik u.a. von V E/C, What the CJEU has actually decided in Google Spain, in CRi
4/2014, 101 ff. (105); H, Das Recht auf Löschung personenbezogener Daten, in Jahrbuch Datenschutzrecht 2016, 99 ff.
(108 f.); B, The enforcement of the Google Spain ruling, in International Journal of Law and Information Technology,
24/2016, 311 ff. (316).

15 EuGH 13. Mai 2014, C-131/12Google Spain, Rz 33.
16 EuGH 13. Mai 2014, C-131/12Google Spain, Rz 85.
17 EuGH 13. Mai 2014, C-131/12Google Spain, Rz 38.
18 EuGH 13. Mai 2014, C-131/12Google Spain, Rz 27.
19 D/S, EG-Datenschutzrichtlinie Kommentar (1997), Einleitung Rz 45.

https://static.googleusercontent.com/media/archive.google.com/de/advisorycouncil/advisement/advisory-report.pdf
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
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Daten erheblich beeinträchtigt werden können.20 Insbesondere bei der Verbreitung besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten kann der Gerichtshof m.E. nicht zu einem entgegengesetzten Ergebnis kommen. Die
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten muss daher auch bei einem Suchmaschinenbe-
treiber gemäß Art. 8 DSRL rechtmäßig sein.21

2.3. Systematische Entfernung von Links aus der Suchergebnisliste?
Der EuGH gründete seinGoogle SpainUrteil ausdrücklich auf das Recht auf Löschung und dasWiderspruchs-
recht. Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat demnach Daten, deren Verarbeitung nicht den Bestimmun-
gen der Richtlinie entspricht, je nach Fall zu berichtigen, zu löschen oder zu sperren und im Fall eines berech-
tigten Widerspruchs kann sich die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen vorgenommene Verarbeitung
nicht mehr auf diese Daten beziehen. Der Conseil d’État ersucht den EuGH umVorabentscheidung zu der Fra-
ge, ob der Suchmaschinenbetreiber aufgrund von Art. 8 Abs. 1 und 5 DSRL verpflichtet ist, vorbehaltlich der
in der Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen, Anträgen auf Entfernung von Links zu Internetseiten, auf denen
besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, systematisch stattzugeben.22

Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten richtet sich nach Art. 623, 724 und Art. 8
DSRL25. Art. 8 Abs. 1 DSRL sieht ein grundsätzliches Verbot für die Verarbeitung sensibler Daten vor. In
Art. 8 Abs. 2 und 3 DSRL werden Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung normiert. Anders als bei der
Verarbeitung nicht-sensibler Daten ist die Verarbeitung allein aufgrund eines berechtigten Interesses des für
die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten nicht vorgesehen.26 Art. 8 Abs. 4 DSRL eröffnet den
Mitgliedstaaten die Möglichkeit «aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses entweder im Wege ei-
ner nationalen Rechtsvorschrift oder im Wege einer Entscheidung der Kontrollstelle» weitere Ausnahmetat-
bestände zu schaffen. Für die Verarbeitung strafrechtsbezogener Daten27 können die Mitgliedstaaten gemäß
Art. 8 Abs. 5 DS-RL Erlaubnistatbestände im Rahmen angemessener Garantien festlegen.
Sind die Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sensibler Daten nicht erfüllt, müsste der
betroffenen Person aufgrund des Verbots aus Art. 8 Abs. 1 DS-RL grundsätzlich das Recht auf Entfernung
der Links aus der Ergebnisliste gemäß Art. 12 lit. b DSRL zustehen. Eine Interessenabwägung ist nicht vor-
gesehen. Auf Art. 14 lit. a DSRL bräuchte sich die betroffene Person nicht zu stützen, weil die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten durch den Suchmaschinenanbieter schon grundsätzlich nicht
im Rahmen der Richtlinie erfolgen würde und daher gemäß Art. 12 lit. b DSRL einzustellen wäre. Man könn-
te daher argumentieren, der Suchmaschinenanbieter habe – vorbehaltlich der in der Richtlinie vorgesehenen

20 EuGH 13. Mai 2014, C-131/12Google Spain, Rz 80.
21 Der Verantwortungsbereich des Suchmaschinenanbieters ist trotzdem speziell, weil es nicht im Rahmen der Möglichkeiten des

Suchmaschinenanbieters liegt, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vorab zu kontrollieren. Er muss daher nur auf Antrag einer
betroffenen Person tätig werden (vgl. auch Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 225, 7).

22 Der Conseil d’État teilt seine Vorlagefragen 2. und 3. abhängig davon auf, ob die spezielle Verantwortlichkeit des Suchmaschinen-
anbieters in Vorlagefrage 1 bejaht wird.

23 Auf Vorlagefrage 4.1, die Art. 6 RL 95/46/EG betrifft, kann in diesem Artikel nicht eingegangen werden.
24 Vgl. Art. 29-Datenschutzgruppe, 9. April 2014, WP 217, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff des berechtigten Interesses des für

die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Art. 7 der Richtlinie 95/46/EG, 18 f.
25 Ein entgegenstehendes Ergebnis könnte nur durch eine contra legem Interpretation erzielt werden. Vgl. V E/C,

What the CJEU has actually decided in Google Spain, in CRi 4/2014, 105.
26 Vgl. OGH 29. Juni 2006, 6 ObA 1/06z.
27 Der Conseil d’État ersucht den EuGH auch um Auslegung, ob Informationen über die Anklageerhebung gegen eine Person oder

die Berichterstattung über einen Prozess und die sich daraus ergebende Verurteilung Daten i.S.d. Art. 8 Abs. 5 DS-RL sind. Aus
österreichischer Perspektive ist dies eindeutig, da § 8 Abs. 4 DSG 2000 vorsieht, dass auch die Verarbeitung von Daten über den
Verdacht der Begehung von Straftaten nur unter gesonderten Voraussetzungen zulässig ist. Diese Umsetzung ist aufgrund der be-
sonderen Sensibilität von Informationen über den Verdacht der Begehung einer Straftat und deren mögliche Auswirkungen für die
betroffene Person m.E. richtig (vgl. auch D/S, EG-Datenschutzrichtlinie, Art. 8 Rz 3).

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
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Ausnahmen – Anträgen auf Entfernung von Links zu Internetseiten, auf denen besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten verarbeitet werden, systematisch stattzugeben.
Wie der EuGH allerdings in der Rechtssache Lindqvist klargestellt hat, enthalten die Bestimmungen der DSRL
als solche keine Beschränkung, die imWiderspruch zum allgemeinen Grundsatz der Meinungsfreiheit oder zu
anderen innerhalb der Europäischen Union geltenden Rechten und Freiheiten stehen. Es ist demnach Sache der
nationalen Behörden und Gerichte, die für die Anwendung der die DSRL umsetzenden nationalen Regelung
zuständig sind, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den betroffenen Rechten und Interessen einschließ-
lich der Grundrechte sicherzustellen.28 Eine Auslegung des Art. 8 DSRL dahin, dass alle Links zu Webseiten,
auf denen sensible oder strafrechtsbezogene Daten angezeigt werden, systematisch entfernt werden müssen,
wäre mit der Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit nicht vereinbar.29

2.4. Grundrechtskonforme Interpretation des Art. 8 Abs. 2 lit. e DSRL
Der Conseil d’État ersucht den EuGH ferner umAuslegung der in Art. 8 Abs. 2 lit. a und e DSRL vorgesehenen
Ausnahmen bei der Anwendung auf einen Suchmaschinenbetreiber und möchte wissen, ob ein Suchmaschi-
nenbetreiber die Entfernung von Links ablehnen kann, wenn die Links auf Inhalte mit sensiblen Daten führen,
aber deren Verarbeitung unter die in Art. 8 Abs. 2 DSRL genannten Ausnahmen fällt.30

Fällt die Verarbeitung – auch besonderer Kategorien personenbezogener Daten – unter einen entsprechenden
Erlaubnistatbestand der DSRL, kann der Suchmaschinenanbieter die Entfernung der Links ablehnen. Der Er-
laubnistatbestand des Art. 8 Abs. 2 lit. a DSRL wird allerdings regelmäßig nicht erfüllt sein, da dieser eine
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person zur Verarbeitung seiner Daten gegenüber dem Suchmaschi-
nenbetreiber verlangt. Ebenso wenig ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in der Ergebnisliste
einer Suchmaschine zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche vor Gericht er-
forderlich. Auch eine Interpretation dieser Erlaubnistatbestände im Lichte der Freiheit der Meinungsäußerung
und Information kann zu keinem anderen Ergebnis führen.
Die Verarbeitung durch den Suchmaschinenbetreiber ist aber auch dann zulässig, wenn sich die Verarbeitung
auf Daten bezieht, die die betroffene Person offenkundig öffentlich gemacht hat. Art. 8 Abs. 2 lit. e (erste Al-
ternative) DSRLwird von der h.L. restriktiv ausgelegt.31 Demnachmuss die betroffene Person die Daten selbst
veröffentlichen oder veröffentlichen lassen. Nach der h.L. könne man selbst bei Pressemitteilungen nicht un-
zweifelhaft davon ausgehen, dass die betroffene Person die Daten mit diesem Inhalt offensichtlich öffentlich
gemacht habe. Der Begriff «öffentlich machen» ist jedoch weiter als der Begriff «veröffentlichen». Informa-
tionen werden öffentlich gemacht, wenn sie einem potenziell unbegrenzten Adressatenkreis zur Verfügung
gestellt werden.
Im Rahmen einer grundrechtskonformen Interpretation könnte Art. 8 Abs. 2 lit. e DSRL daher so verstanden
werden, dass nicht ausschließlich eine bewusste Veröffentlichung durch die betroffene Person Daten offen-
kundig öffentlich macht, sondern dass die betroffene Person bereits dann Daten offenkundig öffentlich macht,
wenn sie mit den betreffenden Informationen in die Öffentlichkeit tritt. Als offensichtlich öffentlich gemacht
müssten m.E. u.a. Informationen angesehen werden, die eine in der Öffentlichkeit stehende Person im Rah-

28 EuGH 6. November 2003, C-101/01Lindqvist, Rz 90.
29 Vgl. auch B, The enforcement of the Google Spain ruling, in International Journal of Law and Information Technology,

24/2016, 316.
30 Dass der Suchmaschinenanbieter die Entfernung von Links nicht deshalb ablehnen kann, weil sie auf eine Webseite führen auf

der besondere Kategorien personenbezogener Daten aufgrund des Medienprivilegs gemäß Art. 9 DSRL verarbeitet werden, hat der
EuGH bereits in der Rechtssache Google Spain entschieden (C-136/17 Vorlagefrage 2.3; vgl. EuGH C-131/12Google Spain, Rz
85).

31 Vgl. J, Handbuch Datenschutzrecht (2010), Rz 4/71. D/S, EG-Datenschutzrichtlinie, Art. 8 Rz 16.

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B101%3B1%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2001%2F0101%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-101%252F01&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=618961
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B136%3B17%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2017%2F0136%2FP&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-136%252F17&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=618961
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
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men öffentlichkeitswirksamer Handlungen preisgibt.32 Gleichermaßen wäre aber auch eine beschränkte Rolle
in der Öffentlichkeit, wie sie etwa Straftätern zukommen kann, entsprechend zu berücksichtigen.
Die vorgestellte Auslegung widerspräche dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 2 lit. e DSRL nicht. Sie würde auch
nicht zu einer grenzenlosen Ausuferung des Erlaubnistatbestandes führen. Denn die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten wäre weiterhin an den Grundsätzen der Art. 6 und
7 DSRL zu messen. Ein der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung entgegenstehendes überwiegendes berechtigtes
Interesse der betroffenen Person, die mit der Information eindeutig in die Öffentlichkeit getreten ist, wäre ge-
mäß Art. 7 lit. f DSRL zu berücksichtigen.33 Gemäß Art. 6 DSRL könnte eine Verarbeitung von Informationen,
mit denen eine Person eindeutig in die Öffentlichkeit getreten ist, im Laufe der Zeit nicht mehr den Bestim-
mungen der DSRL entsprechen, wenn sie dem Verarbeitungszweck in Anbetracht der verstrichenen Zeit nicht
entsprechen, dafür nicht oder nicht mehr erheblich sind oder darüber hinausgehen.34

Eine solche weite Auslegung des Art. 8 Abs. 2 lit. e DSRL würde auch mit der Rechtsprechung des EGMR
übereinstimmen. Der EGMR stellt bei der Frage, inwieweit die Privatsphäre (auch im öffentlichen Bereich)
geschützt ist, u.a. darauf ab, ob die betroffene Person vernünftigerweise erwarten durfte, sich in einer von der
Privatsphäre umfassten Situation zu befinden («reasonable expectation of privacy»).35 Die betroffene Person
könnte demnach nicht erwarten, dass ihre sensiblen oder strafrechtsbezogenen Daten nicht verarbeitet werden
dürfen, trotzdem dass sie diese selbst in die Öffentlichkeit getragen hat.

3. Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß DSG
2000

Die Umsetzung der Art. 8 Abs. 2 und 3 DSRL erfolgte in § 9 DSG 2000. Entsprechend den Vorgaben der
DSRL ist ein taxativer Katalog36 von Tatbeständen angeführt, bei deren Einhaltung die schutzwürdigen Ge-
heimhaltungsinteressen als nicht verletzt gelten. Zu den in Art. 8 Abs. 2 und 3 DSRL genannten Ausnahmen
treten noch weitere hinzu. Diese Vorgehensweise ist aufgrund des Art. 8 Abs. 4 DSRL und im Rahmen des
Art. 5 DSRL zulässig. Für die Verarbeitung sensibler Daten durch Suchmaschinenanbieter sind insbesondere
§ 9 Z 3 und 5 DSG 2000 relevant.
Gemäß § 9 Z 5 DSG 2000 dürfen sensible Daten verwendet werden, die ausschließlich die Ausübung einer
öffentlichen Funktion durch den Betroffenen zum Gegenstand haben. Dieser Tatbestand ist m.E. als besondere
Ausgestaltung der Verwendung offensichtlich öffentlich gemachter Daten anzusehen.37 Wie die DSK richti-
gerweise festhielt, bedingt ein öffentliches Amt (oder die Kandidatur) das öffentliche In-Erscheinung-Treten
des Betroffenen, was wiederum zwingend mit einem gewissen Maß an Verzicht auf Privatsphäre verbunden
ist.38 Daten, die im Zusammenhang der Ausübung einer öffentlichen Funktion stehen, begründen zudem re-
gelmäßig ein Interesse der Allgemeinheit an diesen Informationen.
In § 9 Z 3 DSG 2000 findet sich ein sehr weitreichender Erlaubnistatbestand, der die Verwendung sensibler
Daten erlaubt, wenn sich die Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung aus gesetzlichen Vorschriften
ergibt, soweit diese der Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses dienen. Es wird nicht auf ausdrück-
liche gesetzliche Ermächtigungen oder Verpflichtungen abgestellt, sondern darauf, dass die Verwendung aus

32 Die Kommission hatte bei Daten gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. e RL 95/46/EG auch Daten politischer Art über Politiker im Sinn (vgl.
E/H, EG-Datenschutzrichtlinie (1999), Art. 8 Rz 37 zum geänderten Vorschlag der Kommission, ABl. EG Nr. C 311
vom 27. November 1992, 19).

33 Auch nicht alle Informationen über Personen des öffentlichen Lebens wären offensichtlich öffentlich gemacht (vgl. auch EGMR
24. Juni 2004, 59320/00von Hannover v. Germany).

34 EuGH 13. Mai 2014, C-131/12Google Spain, Rz 93.
35 EGMR 25. September 2001, 44787/98P.G. und J.H. v. UK, Rz 57.
36 Vgl. OGH 29. Juni 2006, 6 ObA 1/06z.
37 Vgl. FN 31.
38 DSK 24. Oktober 2007, K121.287/0024-DSK/2007.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61853
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B131%3B12%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2012%2F0131%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-131%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=612173
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59665
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dem Gesetz abgeleitet werden kann.39 Damit wird Art. 8 Abs. 4 DSRL, der an die Mitgliedstaaten gerichtet
ist, auf die gesamte österreichische Rechtsordnung umgelegt.40

Die Verwendung rechtmäßig veröffentlichter strafrechtsbezogener Daten verstößt gemäß § 8 Abs. 4 i.V.m. § 8
Abs. 2 DSG 2000 nicht gegen schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen. § 8 Abs. 2 DSG 2000 widerspricht
allerdings insofern dem Unionsrecht, als er die Verwendung zulässigerweise veröffentlichter personenbezoge-
ner Daten generell von den schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen ausnimmt, ohne dass eine Abwägung
im Einzelfall vorzunehmen wäre41 und hat daher unangewendet zu bleiben.42 Die Verwendung strafrechtsbe-
zogener Daten ist daher insbesondere zulässig, wenn sich die Zulässigkeit der Verwendung dieser Daten aus
gesetzlichen Sorgfaltspflichten oder sonstigen, die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen
überwiegenden berechtigten Interessen des Auftraggebers ergibt.43

Die sehr strikten Regelungen der DSRL zur Verwendung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
werden im DSG 2000 sinnvoll ergänzt. Das DSG 2000 eröffnet damit die Möglichkeit, einen Ausgleich zwi-
schen dem Recht auf Achtung des Privatlebens und dem Schutz personenbezogener Daten auf der einen Sei-
te und dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und Information auf der anderen Seite zu schaffen.
Auf Grundlage der österreichischen Rechtsordnung wäre das Vorabentscheidungsersuchen zu Rechtssache
C-136/17 daher wohl nicht zum EuGH gelangt.

4. Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß DS-
GVO und DSG 2018

Die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten ist auch gemäß Art. 9 DSGVO nur
auf Grundlage von besonders restriktiven Erlaubnistatbeständen zulässig.44 Die Verarbeitung ist insbesonde-
re mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person zulässig sowie dann, wenn sich die Verarbeitung
auf personenbezogene Daten bezieht, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat. Die
DSGVO sieht darüber hinaus Öffnungsklauseln vor, die den Mitgliedstaaten erlauben, eigene Vorschriften
vorzusehen.45 Art. 10 DSGVO überlässt den Mitgliedstaaten eine genauere Regelung der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.
Art. 85 Abs. 1 DSGVO bestimmt, dass die Mitgliedstaaten das Recht auf Schutz personenbezogener Daten
mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in Einklang bringen. Art. 85 Abs. 1
DSGVO geht über die Vorgaben des Medienprivilegs46 hinaus. Zudem sind in Art. 17 Abs. 3 DSGVO nun
explizit Ausnahmen vom Recht auf Löschung vorgesehen. Daten dürfen nicht gelöscht werden, soweit die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information erforderlich ist. Art. 85
Abs. 1 und Art. 17 Abs. 3 lit. a DSGVO sind keine eigenständigen Erlaubnistatbestände, die eine Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten gegenüber Privaten rechtfertigen können, sie sind jedoch
von den Mitgliedstaaten sowie Behörden und Gerichten zu berücksichtigen. Auch gemäß DSGVO ist somit

39 Vgl. J, Datenschutzrecht, Rz 4/73.
40 Vgl. M-S/B, Datenschutzgesetz2 (2006), 35.
41 Vgl. EuGH 24. November 2011, C-468/10 und C-469/10ASNEF, Rz 48. Vgl. auch J, Datenschutzrecht, Rz 4/27; E,

Der Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Datenverarbeitung (2014), 372 f. Auch der VfGH hat ausgesprochen, dass jeder
Datenverwendung eine Interessenabwägung vorausgehen muss (Vfslg. 20014).

42 Für das nationale Recht verbleibt gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 DSG 2000 und § 8 Abs. 4 Z 3 DSG 2000 ein richtlinienkonformer Anwen-
dungsbereich. § 8 Abs. 1 Z 4 DSG 2000 entspricht Art. 7 lit. f RL 95/46/EG.

43 § 8 Abs. 4 Z 3 DSG 2000.
44 Die Definitionen der Begriffe «Verarbeitung» und «Verantwortlicher» sowie der Verantwortungsbereich für die Verarbeitung beson-

derer Kategorien personenbezogener Daten und das Medienprivileg haben in der DSGVO inhaltlich keine wesentliche Änderung
erfahren. Suchmaschinenanbieter sind daher auch gemäß DSGVO für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten verantwortlich.

45 Art. 9 Abs. 2 lit. g – j VO (EU) 2016/679.
46 Art. 85 Abs. 2 VO (EU) 2016/679; § 9 DSG 2018.

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B136%3B17%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2017%2F0136%2FP&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-136%252F17&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=619339
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B468%3B10%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2010%2F0468%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-468%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=619339
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B468%3B10%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2010%2F0468%2FJ&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-468%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=619339
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
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eindeutig, dass eine systematische Entfernung von Links aus der Suchergebnisliste nicht mit dem Recht auf
Freiheit der Meinungsäußerung und Information vereinbar ist.
Die Verarbeitung sensibler Daten sowie personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und
Straftaten47 ist – ohne die Öffnungsklauseln – außerhalb des Medienprivilegs nur schwer mit dem Recht auf
Freiheit der Meinungsäußerung und Information in Einklang zu bringen. Die zu Art. 8 Abs. 2 lit. e DSRL
vorgestellte grundrechtskonforme Auslegung könnte aufgrund des gleichlautenden Art. 9 Abs. 2 lit. e DSGVO
Abhilfe schaffen. Im Übrigen ist es erneut den Mitgliedstaaten überlassen einen angemessenen Ausgleich der
gegenüberstehenden Grundrechte zu erzielen.
Der österreichische Gesetzgeber hat die Erlaubnistatbestände für die Verarbeitung sensibler Daten nach § 9
Z 3 und 5 DSG 2000 nicht in das DSG 2018 übernommen. Dadurch können sich erhebliche Schwierigkeiten
bei der Rechtfertigung der Veröffentlichung oder der Verarbeitung öffentlicher sensibler Daten ergeben, die
etwa aufgrund eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich sind und nicht unter die Ausnahmen des
Medienprivilegs fallen. Die Verarbeitung strafrechtsbezogener Daten ist weiterhin aufgrund ausdrücklicher ge-
setzlicher Ermächtigung oder Verpflichtung zulässig oder wenn die Verarbeitung zurWahrung der berechtigten
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, und ermöglicht damit einen Ausgleich des
Schutzes personenbezogener Daten mit dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und Information.48

5. Fazit
Die DSRL und die DSGVO sehen jeweils sehr strikte Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung besonderer Kategorien personenbezogener Daten vor. In der Rechtssache C-136/17 kristallisieren sich
zahlreiche Auslegungsfragen zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, da Suchma-
schinen für die Verarbeitung dieser Daten verantwortlich sind und nicht unter das Medienprivileg fallen. Die
Vorlagefragen sind aber auch über den Anwendungsbereich auf Suchmaschinen hinaus relevant für den Aus-
gleich des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten und des Rechts auf Freiheit der Meinungsäußerung
und Information.
Weder die DSRL, noch die DSGVO verstoßen gegen das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und In-
formation. DSRL und DSGVO sind von den mitgliedstaatlichen Behörden und Gerichten dementsprechend
auszulegen. Im vorliegenden Artikel wurde eine weite Auslegung des Art. 8 Abs. 2 lit. e DSRL im Lichte der
Freiheit der Meinungsäußerung und Information vorgeschlagen, bei der Daten bereits dann als offensichtlich
öffentlich gemacht gelten, wenn die betroffene Person mit den Informationen eindeutig in die Öffentlichkeit
getreten ist.
DenMitgliedstaaten kommt sowohl nach der DSRL, als auch gemäß DSGVO die Aufgabe zu, einen Ausgleich
des Schutzes personenbezogener Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und Information zu erzielen.
Der österreichische Gesetzgeber hat im DSG 2000 weite Erlaubnistatbestände für die Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten geschaffen, die es ermöglichen, einen Ausgleich zwischen den
gegenüberstehenden Grundrechten zu schaffen. Bedauerlicherweise wurde im Rahmen des DSG 2018 nicht
ausreichend Gebrauch von den Öffnungsklauseln der DSGVO zur Verarbeitung sensibler Daten gemacht. Für
die Verarbeitung strafrechtsbezogener Daten besteht allerdings ein flexibler Erlaubnistatbestand.

47 Personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten fallen in der DSGVO terminologisch nicht mehr unter
die besonderen Kategorien personenbezogener Daten (vgl. Art. 9 und 10 VO (EU) 2016/679).

48 J hatte darauf hingewiesen, dass eine Umsetzung der Öffnungsklausel zur Verarbeitung strafrechtsbezogener Daten im Ent-
wurf zum DSG 2018 fehlte und somit die Verarbeitung nur unter behördlicher Aufsicht zulässig gewesen wäre (vgl. J, Stel-
lungnahme zum Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018, 2 f.).

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B136%3B17%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2017%2F0136%2FP&pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-136%252F17&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=619339
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
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